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Bitte lesen Sie diesen Softwarelizenzvertrag („Vertrag“) sorgfältig durch, bevor Sie 
die Software erwerben und auf Ihrem Computer installieren und einsetzen. 
Durch Verwendung der Software erklären Sie Ihr ausdrückliches Einverständnis mit 
den nachstehenden Lizenzbestimmungen.

Vertragsgegenstand, Geltungsbereich

Die Firma Kachel - TDK („Lizenzgeber“) wird dem Kunden („Lizenznehmer“) nach 
Maßgabe dieses Vertrages Software gegen Zahlung einer Vergütung zur Nutzung 
überlassen. Die sonstigen Rechte an der Software verbleiben vollständig beim  
Lizenzgeber.

Urheberrecht

1. Die Software ist nach den Bestimmungen über den Schutz von Computerpro-
grammen urheberrechtlich geschützt. 
Das Urheberrecht umfasst insbesondere den Programmcode, die Dokumentati-
on, die Gestaltung, die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Pro-
grammnamen, Logos und andere Darstellungsformen innerhalb der Software. 
Alle aus dem Urheberrecht resultierenden Rechte stehen dem Lizenzgeber als Her-
steller zu.
       
2. Soweit dem Lizenznehmer bei der Nutzung seiner Lizenz Betriebsgeheimnisse 
offenbart werden, verpflichtet er sich zur Wahrung dieser Geheimnisse auf unbe-
grenzte Zeit. 
Der Lizenznehmer verpflichtet sich insbesondere, Software und Dokumentation ge-
heim zu halten und sie weder ganz noch teilweise Dritten offen zu legen oder an sie 
weiterzugeben.
       
3. Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation 
dienende Merkmale dürfen auf keinen Fall entfernt oder verändert werden.
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Nutzungsrechte

Lizenzumfang

1. Der Lizenznehmer erhält mit der vollständigen und vorbehaltslosen Zahlung der 
Lizenzgebühr ein einfaches, grundsätzlich zeitlich unbeschränktes, nicht ausschließ-
liches Nutzungsrecht an der Software sowie an der zugehörigen Dokumentation für 
eigene Zwecke.
              
2. Alle Datenverarbeitungsgeräte, auf welche die Software ganz oder teilweise, 
kurzzeitig oder auf Dauer kopiert wird, befinden sich in Räumen des Lizenznehmers 
und stehen in seinem unmittelbaren Besitz.
       
3. Wird das Nutzungsrecht gekündigt oder erlischt es aus einem anderen Grund, 
hat der Lizenznehmer die Software, die von ihm ggf. gezogenen Vervielfältigungen 
sowie die Dokumentation an den Lizenzgeber herauszugeben oder er muss diese 
löschen und dies dem Lizenzgeber schriftlich bestätigen.

Vervielfältigung

1. Der Lizenznehmer darf die Software vervielfältigen, soweit dies für die Benutzung 
der Software erforderlich ist. 
Die zeitgleiche Mehrfachnutzung der Software auf mehreren Arbeitsplatzrechnern 
in Räumen des Lizenznehmers ist gestattet.

2. Der Lizenznehmer kann die Software zum Zwecke der Datensicherung kopieren. 
Sicherungskopien der Software sind ausdrücklich als solche zu kennzeichnen.
       
3. Sonstige Vervielfältigungen (einschließlich der Ausgabe des Programmcodes auf 
einem Drucker und das Ausdrucken und Fotokopieren der Programmbeschreibung) 
sind nicht gestattet.

Weitergabe

Die Weitergabe der Software und der zugehörigen Dokumentation an Dritte ist 
nicht gestattet.
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Sonstiges

1. Dieser Lizenzvertrag stellt eine Erweiterung der geltenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) dar. 
Es gelten alle in den AGBs geregelten Bestimmungen und Vereinbarungen. 
       
2. Für den Fall, dass Bestimmungen dieses Lizenzvertrages ganz oder teilweise un-
wirksam sind oder werden, berührt dies die Wirksamkeit des Lizenzvertrages im 
übrigen nicht.


